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RS OGH 1952/9/24 1Ob742/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1952

Norm

EheG §55 e1

Rechtssatz

Nur bei einer unheilbar zerrütteten Ehe aus dem alleinigen oder überwiegenden Verschulden des Klägers ist ein

Widerspruch des Beklagten möglich und bei Bereitschaft des Beklagten zur Wiederaufnahme der ehelichen

Gemeinschaft und zur Erfüllung der Beistandspflicht auch beachtlich.
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